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Industrieweg 5 

3641 RK MIJDRECHT 

NIEDERLANDE  

 

Rohrabschottung "BIS Pacifyre MK II Brandschutzmanschette" der Feuerwiderstandsklasse  

R 90 nach DIN 4102-11  

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung und verlängert die Geltungsdauer 
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.17-1737 vom 9. November 2010. 
Dieser Bescheid umfasst vier Seiten und eine Anlage. Er gilt nur in Verbindung mit der oben 
genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet 
werden.    
  

 

02.10.2015 III 28-1.19.17-70/15 

über die Änderung und Verlängerung der 

Geltungsdauer der 

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 

vom 9. November 2010 
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ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN 

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt 
geändert. 

 

1. Der Abschnitt 2.1.1.3 erhält folgende Fassung: 

 

2.1.1.3 Die Brandschutzeinlage muss aus dem dämmschichtbildenden Baustoff, "BIS Pacifyre IM 7 
Intumescent" genannt, gemäß der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 
Nr. Z-19.11-1734 bestehen. 

 

2. Der Abschnitt 2.2 erhält folgende Fassung: 

 

2.2 Herstellung und Kennzeichnung 

2.2.1 Allgemeines 

Die für die Herstellung der Rohrmanschetten bzw. der Rohrabschottung zu verwendenden 
Bauprodukte müssen 

 den jeweiligen Bestimmungen der Abschnitte 2.1.1 bis 2.1.3 entsprechen und 

 verwendbar sein im Sinne der Bestimmungen zu den Bauprodukten in der jeweiligen 
Landesbauordnung. 

2.2.2 Kennzeichnung 

2.2.2.1 Kennzeichnung der Rohrmanschette 

Jede Rohrmanschette für Rohrabschottungen nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung und ggf. zusätzlich ihr Beipackzettel oder ihre Verpackung oder, wenn dies 
Schwierigkeiten bereitet, der Lieferschein oder die Anlage zum Lieferschein muss vom Her-
steller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-
Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, 
wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfüllt sind. 

 Jede Rohrmanschette und ggf. jede dazugehörige Verpackung muss einen Aufdruck oder 
Aufkleber mit folgenden Angaben aufweisen: 

 Rohrmanschette "BIS Pacifyre MK II" 

(mit Kennzeichnung für die Größe) 

 Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) mit 

 Name des Herstellers 

 Zulassungsnummer: Z-19.17-1737 

 Bildzeichen oder Bezeichnung der Zertifizierungsstelle 

 Herstellwerk 

 Herstellungsjahr: .... 

 Das Schild ist auf der Rohrmanschette zu befestigen. Wahlweise dürfen diese Angaben 
auch erhaben eingeprägt werden. 

2.2.2.2 Kennzeichnung der Rohrabschottung 

Jede Rohrabschottung nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist vom Verar-
beiter mit einem Schild dauerhaft zu kennzeichnen, das folgende Angaben enthalten muss: 

 Rohrabschottung "BIS Pacifyre MK II Brandschutzmanschette" 
der Feuerwiderstandsklasse R 90 
nach Zul.-Nr.: Z-19.17-1737 
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 Name des Herstellers der Rohrabschottung (Verarbeiter) 

 Herstellungsjahr: .... 

Das Schild ist jeweils neben der Rohrabschottung am Bauteil zu befestigen. 

2.2.3 Einbauanleitung 

 Jede Rohrmanschette nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist mit einer 
Einbauanleitung auszuliefern, die der Antragsteller/Hersteller in Übereinstimmung mit 
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung erstellt hat und die alle zur Montage und 
zur Nutzung erforderlichen Daten, Maßgaben und Hinweise enthält, z. B.: 

 Art und Mindestdicken der Wände und Decken, in die die Rohrabschottung eingebaut 
werden darf (bei feuerwiderstandsfähigen leichten Trennwänden auch der Aufbau und 
die Beplankung), 

 Grundsätze für den Einbau der Rohrabschottung mit Angaben über die dafür zu verwen-
denden Baustoffe (z. B. Brandschutzschaum, dämmschichtbildender Baustoff), 

 Hinweise auf zulässige Rohrmanschetten und Aufstellung der Rohre aus thermo-
plastischen Kunststoffen (Angaben zu Rohrwerkstoffen, Rohraußendurchmesser, Rohr-
wanddicke und ggf. Isolierdicke), an denen die jeweiligen Rohrmanschetten angeordnet 
werden dürfen, 

 Aufstellung der Rohre aus Metall (Angaben zu Rohrwerkstoffen, Rohraußendurchmesser, 
Rohrwanddicke) und Hinweise auf zulässige Rohrisolierungen sowie Angaben zu Isolier-
dicken und Längen, bezogen auf die Rohrabmessungen, 

 Hinweise auf die Art der Rohrleitung (z. B. Trinkwasser-, Kälte- und Heizleitungen), an 
denen die jeweiligen Rohrmanschetten angeordnet werden dürfen, 

 Anweisungen zum Einbau der Rohrabschottung, Abstände 

 Hinweise auf zulässige Verankerungs- oder Befestigungsmittel, 

 Hinweise auf die Reihenfolge der Arbeitsvorgänge. 

 

3. Der Abschnitt 3.1.4 erhält folgende Fassung: 

 

3.1.4 Der Abstand der zu verschließenden Bauteilöffnung zu anderen Öffnungen oder 
Einbauten muss den Angaben der Tabelle 1 entsprechen: 

 Tabelle 1: 

Abstand der 
Rohrabschottung zu 

Größe der nebeneinander liegenden 
Öffnungen 

Abstand zwischen den 
Öffnungen 

Rohrabschottungen 
nach dieser 
Zulassung 

Entsprechend der Abmessungen der 
Leitungen, s. Abschnitt 1.2.2.1 bis 
1.2.2.3 

 10 cm* 

anderen Kabel- 
oder 
Rohrabschottungen  

eine/beide Öffnung(en) > 40 cm x 40 cm  20 cm 

beide Öffnungen  40 cm x 40 cm  10 cm 

anderen Öffnungen 
oder Einbauten  

eine/beide Öffnung(en) > 20 cm x 20 cm  20 cm 

beide Öffnungen  20 cm x 20 cm  10 cm 

 * Sofern keine Rahmen oder Aufleistungen verwendet werden, dürfen abweichend davon Rohre gemäß 
Abschnitt 3.2.3.1 aneinander grenzen. 
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4. Die Anlage 1.1 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung wird ersetzt durch die geänderte 
Anlage 1 dieses Bescheides. 

 

 

 

Juliane Valerius 
Referatsleiterin  

Beglaubigt 
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Bescheid vom 2. Oktober 2015 über die Änderung und Verlängerung der 

Geltungsdauer 

der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 

Nr. Z-19.17-1737 vom 9. November 2010 
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Rohrabschottung "BIS Pacifyre MK II Brandschutzmanschette" der 
Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11 

Übersicht der Installationen 

 
 

Anlage 1 

Zulässige Installationen (I): 

 

1. Rohre aus thermoplastischen Kunststoffen für Rohrleitungsanlagen für nichtbrennbare Flüssigkeiten 
und für nichtbrennbare Gase (mit Ausnahme von Lüftungsleitungen), für Rohrpostleitungen 
(Fahrrohre) oder für Staubsaugleitungen: 

 

 

 Rohrgruppe A 

 Rohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U, PVC-HI), chloriertem Polyvinylchlorid (PVC-C) und 
Polypropylen (PP) gemäß den Ziffern 1 bis 7 der Anlage 1.5 

  

- Rohrgruppe A-1: Einbau in mindestens 100 mm dicke Wände gemäß Abschnitt 3.1.1 

 Rohre mit einem Rohraußendurchmesser bis 200 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 11,9 mm 
(s. Anlage 2) 

- Rohrgruppe A-2: Einbau in mindestens 150 mm dicke Decken gemäß Abschnitt 3.1.1 

 Rohre mit einem Rohraußendurchmesser bis 140 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 6,7 mm 
(s. Anlage 2) 

 

 

 Rohrgruppe B 

 Rohre aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD), Polyethylen niedriger Dichte (LDPE), Polypropylen (PP), 
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) oder Acrylester-Styrol-Acrylnitril (ASA), Styrol-Copolymerisaten, vernetztem 
Polyethylen (PE-X), Polybuten (PB) sowie für Rohre aus mineralverstärkten Kunststoffen nach den allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassungen Nr. Z-42.1-217, Nr. Z-42.1-218, Nr. Z-42.1-220, Nr. Z-42.1-228 und 
Nr. Z-42.1-265 gemäß den Ziffern 8 bis 22 der Anlage 1.5 

 

- Rohrgruppe B-1: Einbau in mindestens 100 mm dicke Wände gemäß Abschnitt 3.1.1 

 Rohre mit einem Rohraußendurchmesser bis 140 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 8,3 mm 
(s. Anlage 3) 

- Rohrgruppe B-2: Einbau in mindestens 150 mm dicke Decken gemäß Abschnitt 3.1.1 

 Rohre mit einem Rohraußendurchmesser bis 140 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 12,7 mm 
(s. Anlage 3) 
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